
 

 

 Amtsblatt 
Gemeinde Grundsheim 

Herausgeber:  Bürgermeisteramt Grundsheim 
   Telefon  07357/91030 
   Fax   07357/91031 
                E-Mail: info@grundsheim.de 

 
Sprechstunden: Dienstag 09.00 – 11.30 Uhr 
   Donnerstag 17.00 - 19.30 Uhr 
 

48/2024       Donnerstag, 28.11.2024 
 

Mitteilungen des Bürgermeisteramtes 
 

Abfallangelegenheiten:  
 

Restmülltonne:  Dienstag, 03.12. 
 

Altkleidersammlung SV Unterstadion 
Die Altkleider- und Schuhsammlung am Freitag, 06.12.24 entfällt. 
 

Verbandsstandesamt Munderkingen 
Tel. 07393 / 598-235 oder pfleghar@munderkingen.de 
 

 

 
Notrufnummern im Rettungsdienstbereich 
Ulm / Alb-Donau-Kreis 
NOTRUF  
Polizei    110 
Feuerwehr/Rettungsdienst 112 
Medizinische Notfälle  112 
Kreiskrankenhaus Ehingen  07391 5860 
Ausschl. Krankentransport  0731 / 19222 
Gas-Störungsstelle  0800 0 82 45 05 
EnBW Hotline, Strom-Störungen 0800 3 62 94 77 
 

 
 

an Wochenenden und Feiertagen  
unter der einheitlichen Rufnummer 

116 117 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen 
An Samstagen, Sonntagen, Feiertagen (auch 
24./31.12.) 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Die Notfallpraxis steht allen Bürgern in der Region zur Verfü-
gung. Für die Sprechstunde benötigen Sie keinen Termin. 
 

 
 
 
 

Immer aktuelle Notdienste der Apotheken in  
Baden-Württemberg:  
https://www.lak-bw.de/Notdienstportal 
Notdienstkreis 134 Ehingen-Laupheim 
 

Apotheken-Notdienstfinder, Festnetz: 0800/0022833 
(kostenfrei), Handy: 22833 (max. 69 ct/Min),  
Der Notdienst beginnt jeweils um 08.30 Uhr und endet 
um 08.30 Uhr des Folgetages 
 
Freitag, 29.11.24 
Rats-Apotheke, Marktplatz 3, Laupheim  

Samstag, 30.11.24 
Donau Apotheke, Schillerstraße 14, Munderkingen 
Sonntag, 01.12.24 
Donau Apotheke am Wenzelstein, Ehingen 
Montag, 02.12.24 
Rats-Apotheke, Ehingen  
Dienstag, 03.12.24 
Linden-Apotheke, Sternplatz, Ehingen 
Mittwoch, 04.12.24 
Donau Apotheke, Rottenacker 
Donnerstag, 05.12.24 
Neue Apotheke, Mittelstr. 46, Laupheim 
Freitag, 06.12.24 
Marien-Apotheke, Ehingen 
 

 
 
 

Zu erfragen unter der Telefonnummer  
0761/120 120 00 oder 01801-116 116 
 

Zu erfragen unter der Telefonnummer 
07393/ 3 8 8 2 

 

 

Telefon 0800 / 0 586 586 
Ihr Anruf ist gebührenfrei 

 

 

Frau Esther Blaum (Mo. – Fr.) 
Tel: 0731/185-4505 
E-Mail: esther.blaum@alb-donau-kreis.de 

Notruf - Rettungsdienst   

Ärztlicher Notdienst 

Apothekendienst 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 

Wochenenddienst Sozialstation 

Raum Munderkingen 

Ambulanter Pflegeservice 
Der Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis 

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis, 
Sternplatz 5, 89584 Ehingen 
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Einladung 

Am Montag, 02.12.2024 findet um 19.30 Uhr die nächste öffentliche und nichtöffentliche Sit-
zung des Gemeinderats im Sitzungssaal des Rathauses statt.  
 

öffentlich: 
1. Bericht des Bürgermeisters 
2. Information Haushaltsentwurf 2025 
3. Grundsteuerreform – Neufassung einer Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbe-

steuer – Hebesatzsatzung vom 02.12.2024 
4. Abrechnung der Betriebskostenumlage 2023 der Bussenwasserversorgungsgruppe 
5. 4. Änderung der Wasserversorgungssatzung vom 20.06.20211 
6. 3. Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung vom 20.06.2011 
7. Beteiligung der Gemeinde an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft der Netze BW GmbH 
8. Anfragen der Bürgerschaft an den Gemeinderat und Verwaltung 
9. Wünsche, Verschiedenes und Anfragen 
 

Es ergeht herzliche Einladung an die Bevölkerung.  
 

Mit freundlichem Gruß 
Gez. 
Handgrätinger, Bürgermeister 
 
 
Weihnachtsgeschenk gesucht: 
 

Verkauf „Heimatbuch Grundsheim“ 
Das Heimatbuch kann bei der Gemeindeverwaltung Grundsheim zum  
Sonderpreis von 25 € erworben werden.  
Das Buch umfasst ca. 320 Seiten und ist informativ bebildert. 
Machen Sie Gebrauch von diesem Angebot. 
Gez. Uwe Handgrätinger, Bürgermeister 
 
 

Mitteilungsblätter über den Jahreswechsel  
Die Mitteilungsblätter im Dezember und über den Jahreswechsel erscheinen wie folgt: 
KW 51/52 Donnerstag, 20.12.2024 letztes Mitteilungsblatt in 2024  
KW 52 kein Mitteilungsblatt  
KW 1 kein Mitteilungsblatt  
KW 1/2 Donnerstag, 09.01.2025 erstes Mitteilungsblatt in 2025  
Wir bitten um Beachtung!  
Ihre Gemeindeverwaltung  
 

Altersjubilare im Dezember 

 
 
 

Wir gratulieren herzlich! 
 
Frau Elfriede Buck, Grundsheim 
 Zum 91. Geb. am 03.12. 
Herrn Franz Neubrand, Grundsheim 
 Zum 75. Geb. am 17.12. 
Frau Annemarie Diehr, Grundsheim 
 Zum 72. Geb. am 28.12. 

Anzeigepflicht bei Änderungen der versiegelten Flächen  
hinsichtlich der Niederschlagswassergebühr 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Größe oder des Versiegelungsgrades des Grund-
stückes (z.B. durch Um- oder Anbauten, Anlegen der Außenanlagen etc.) um mehr als 10 m² laut Abwasser-
satzung anzuzeigen sind. 
Änderungen melden Sie bitte bei Frau Ullmann, Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen,  
Tel. 07393/598-211 oder ullmann@munderkingen.de. 
Für Fragen bezüglich der Regenwassergebühr bzw. der versiegelten Flächen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Steueramt 
 

Zum Nachdenken  
  Wenn du immer rennst, wirst du niemandem mehr begegnen. 

  Wenn du gehst, wirst du dir selbst sogar begegnen.    Albert Schweitzer 
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Meldedaten an das Bundesamt für Wehrverwaltung 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial der Bundeswehr übermitteln die Meldebehörden 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Solda-
tengesetzes jeweils zum 31.03. des Folgejahres personenbezogene Daten der Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im Jahr 2026 volljährig werden (Geburtsjahrgang 2008). 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundge-
setzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.  
Es handelt sich um folgende Daten:  
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht der Datenübermittlung schrift-
lich oder im Rahmen einer persönlichen Vorsprache zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Ge-
meindeverwaltung Grundsheim, Kirchweg 1 eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Hundesteuer 2025 
Nach der Hundesteuersatzung unterliegt das Halten eines über 3 Monate alten Hundes der Steuer.  
Wer am 01. Januar 2025  
a) erstmals einen Hund hat,  
b) mehr oder weniger Hunde als bisher oder keinen Hund mehr hält,  
muss dies umgehend dem Bürgermeisteramt melden. Wer nach dem 01.01.2025 einen über 3 Monate alten 
Hund oder mehr Hunde als bisher hält oder zu halten beginnt, muss dies ebenfalls anzeigen.  
Die Meldepflicht gilt für Zuziehende entsprechend.  
Hundehalter, die 2025 dieselbe Zahl von Hunden wie im Vorjahr 2024 halten, sind von der Meldepflicht befreit. 
Sie erhalten die Hundesteuerbescheide für 2025 anfangs des kommenden Jahres.  
Wer es unterlässt, seine Hundehaltung rechtzeitig anzumelden, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer 
Geldbuße geahndet werden kann.  
Besonders wird auf die erweiterte Meldepflicht bei Kampfhunden hingewiesen. Hier ist auch die Rasse, bei 
Kreuzungen die Rasse des Vater- und Muttertieres, anzugeben.  

 
 
 

Bürgermeisterverband Alb-Donau: Kreisvorstand neu gewählt 
Am 20.11.2024 fand die Kreisverbandsversammlung Alb-Donau des Verbands Baden-Württembergischer 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen e.V. in Neenstetten statt. Zunächst berichtete der Vorsitzende, Gün-
ter Herrmann, über das Verbandsgeschehen des 81 Mitglieder starken Kreisverbands.  
Ein Highlight war dieses Jahr eine Informationsreise nach Wien, bei der unter anderem der Austausch mit 
dem Österreichischen Städtebund, dem Österreichischen Gemeindebund und anderen Institutionen statt-
fand. 
Bei den Wahlen stellten sich Günter Herrmann und der stellvertretende Vorsitzende, Uwe Handgrätinger, die 
ihre Ämter seit 10 Jahren wahrnehmen, erneut zur Wahl. 
Sie wurden ebenso einstimmig, wie die durch eine Satzungsänderung erweiterte Vorstandschaft mit Kassier 
Florian Teichmann, Schriftführer Sven Kneipp, Beisitzerin Romy Wurm und den Kassenprüfern Karl Hauler 
und Daniel Salemi, gewählt. 
Der Landesverband ist mit rund 2.000 Mitgliedern der mitgliederstärkste Bürgermeisterverband in Deutsch-
land, mit der satzungsgemäßen Aufgabe, berufsständische, wirtschaftliche, rechtliche, kulturelle und soziale 
Belange der Mitglieder zu fördern. Dieser ist Sprachrohr der kommunalen Wahlbeamten und vertritt die All-
gemeininteressen seiner Mitglieder gegenüber Gesetzgebung, Regierung und Institutionen. 
Am 06.12.2024 steht die Mitgliederversammlung des Landesverbands in Lauffen am Neckar an, bei der 
auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann teilnehmen wird.  
 
 
 

 
Bildunterschrift:   
v.l.n.r.: Romy Wurm, Uwe Handgrätinger,  
Florian Teichmann, Günter Herrmann,  
Sven Kneipp, Karl Hauler,  
Daniel Salemi 
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Bekanntmachung 
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen 

 

a) Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbades „Interkommunales Gewerbegebiet Munderkin-
gen“ vom 25.08.1995 in der Fassung vom 06.07.2011 

 
Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen umfasst die in 
den Lageplänen vom 07.05.1996, vom 02.02.2004 und vom 18.04.2011 umrandeten Flächen (Bestandteil 
der Verbandssatzung) der Gemarkung Munderkingen. Der Verband plant und erschließt das Gewerbegebiet, 
erwirbt und veräußert dort Grundstücke und unterhält die erforderlichen Einrichtungen, soweit hierfür nach 
der Verbandssatzung nicht die Stadt Munderkingen zuständig ist.  

Im Rahmen der Erweiterung des Gewerbegebiets nach Süd-Westen ist die Überplanung von Grundstücken, 
die bisher außerhalb des Verbandsgebiets liegen, notwendig. Dies soll in Teilen über einen Schmetterlings-
bebauungsplan erfolgen. Hierfür hat der Gemeinderat der Stadt Munderkingen bereits am 29.02.2024 den 
Aufstellungsbeschluss für bisher außerhalb des Verbandsgebiets liegenden Flächen gefasst. Das Verbands-
gebiet wird deshalb erweitert. 

Auf Grund dessen wird von den Verbandsgemeinden des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet 
nach § 21 Abs. 1 i.V. mit §§ 6 – 8 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. d. Fassung vom 
4. April 2023 (GBl. S. 137, 142) folgende 

5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes  
„Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen“ vereinbart: 

In § 1 Abs. 3 „Mitglieder, Name, Sitz und Gebiet“ werden folgende Sätze 7 und 8 angefügt: 
Das Verbandsgebiet umfasst außerdem die im Lageplan vom 04.03.2024 umrandete Fläche von ca. 22,5 ha 
der Gemarkung Munderkingen. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung (Anlage). 
Munderkingen, den 14.05.2024 
Für die Stadt Munderkingen   gez. Schelkle (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 11.04.2024)   

Für die Gemeinde Emeringen  gez. Schulze (Bürgermeisterin) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 28.03.2024)  

Für die Gemeinde Emerkingen  gez. Burger (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 22.04.2024)  

Für die Gemeinde Grundsheim  gez. Handgrätinger (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 15.04.2024)  

Für die Gemeinde Hausen am Bussen gez. Rieger (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 18.04.2024)  

Für die Gemeinde Lauterach   gez. Ritzler (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 22.03.2024)  

Für die Gemeinde Obermarchtal  gez. Krämer (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 23.04.2024)  

Für die Gemeinde Oberstadion  gez. Wiest (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 25.04.2024)  

Für die Gemeinde Rechtenstein  gez. Stöhr (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 25.04.2024)  

Für die Gemeinde Untermarchtal  gez. Ritzler (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 22.03.2024) 

Für die Gemeinde Unterstadion  gez. Handgrätinger (Bürgermeister) 

 (Gemeinderatsbeschluss vom 08.04.2024)  
Für die Gemeinde Unterwachingen gez. Rieger (Bürgermeister) 
 (Gemeinderatsbeschluss vom 18.03.2024)   
 

b) Genehmigung der 5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Interkom-
munales Gewerbegebiet Munderkingen“ 
 

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Erlass vom 10.09.2024 die von der Stadt Munderkingen und den 
Gemeinden Emeringen, Emerkingen, Grundsheim, Hausen am Bussen, Lauterach, Obermarchtal, Obersta-
dion, Rechtenstein, Untermarchtal, Unterstadion und Unterwachingen vereinbarte 5. Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen genehmigt. 
Die 5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung ist in den Mitgliedsgemeinden mit dem Hinweis auf die 
erteilte Genehmigung öffentlich bekannt zu machen. 
 

c) Die 5. Änderung der Verbandssatzung wird am Tage nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung 
der Satzung bzw. der Genehmigung wirksam. 
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Ausgefertigt 
Munderkingen, den 28.11.2024 
 

gez. Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender 
 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften 
„1.Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes an der B311 - 2.Änderung“  

 
Der Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen“ hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. 
November 2024 den Bebauungsplan „1.Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes an der B311 - 2.Än-
derung“ und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gem. § 10 BauGB 
jeweils als selbständige Satzung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung umfasst eine Fläche von ca. 1,58 ha, mit den 
Flurstücken Nr. 289 und 289/2-6 sowie einer Teilfläche des Feldweges Flurstück Nr. 305. 
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Das Plangebiet des Änderungsbereiches wird wie folgt begrenzt: 
im Norden  durch die Christian-Necker-Straße 
im Osten  durch den bestehenden Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 2. Än-

derung“ 
im Süden  durch das Flurstück Nr. 292 und einer Teilfläche des Feldweges Flurstück Nr. 305 
im Westen  durch den vorhandenen Feldweg Flurstück Nr. 291 
 

Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt (schwarzgestrichelt umrandet) dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßgebend ist der Entwurf der Bebauungsplan-Änderung in der Fassung vom 03.08.2024 vom Ing.-Büro 
PLANWERKSTATT am Bodensee, Langenargen – Stadtplaner Dipl.-Ing. Rainer Waßmann. 
 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften "1.Erweiterung des Gewerbe- und Industriege-
bietes an der B311 - 2.Änderung“ treten mit dieser Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB und § 74 
Abs. 6 LBO in Kraft. 
Beide Satzungen jeweils mit ihren Bestandteilen und Anlagen können gem. § 10 Abs. 4 BauGB während der 
üblichen Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Marktstraße 7 in 89597 Munderkin-
gen eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft ver-
langen. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprü-
che im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich oder 
elektronisch beim Entscheidungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird 
hingewiesen. 
 

Gemäß § 215 BauGB werden unbeachtlich  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind. 
 

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 

Satzung verletzt worden sind, 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 

wenn vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 
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Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
Ebenso wird auf § 47 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) hingewiesen, wonach ein Normenko-
trollantrag gegen den Bebauungsplan nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung gestellt wer-
den kann. 
 
Ein Antrag nach § 47 VwGO (Normenkontrolle) ist unzulässig, soweit der Antragsteller mit ihm nur Einwen-
dungen geltend macht, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung oder im Rahmen der Beteiligung der be-
troffenen Öffentlichkeit nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
 
Munderkingen, den 28.11.2024 
Thomas Schelkle 
Verbandsvorsitzender 

 
Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg 

- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 

 
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2025 ist der 01.01.2025. 
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2024 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2025 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie 
uns eine kurze E-Mail. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des 
Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung. 
 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2025 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 
2025 einen Meldebogen. 
 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:      Pferde  
  Schweine 
  Schafe 
  Hühner 
  Truthühner/Puten  
 
Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet) 
 
Nicht zu melden sind:  Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten 

werden aus der HIT-Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem für 
Tiere) herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Zie-
gen,    
 Gänse und Enten 
 
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden und keine anderen beitragspflichtigen Tiere 
(s.o.) vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 
 
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung 
stehen – für die Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort zu melden. 
 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung beim zuständigen Veteri-
näramt gemeldet werden. 
 
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchen-
kasse BW, bis 15.01.2025 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung 
an HIT zu übernehmen. Nähere Informationen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als Anlage 
zum Meldebogen und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
 
Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie 
über die einzelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
 
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de 
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Kreativwettbewerb des kleinen Kunstforum Ehingen  

Beim diesjährigen Kunstwettbewerb vom kleinen Kunstforum nahmen Kinder der Christoph-von-Schmid-
Schule teil. Die beiden dritten Klassen brachten zusammen mit ihrer Kunstlehrerin Kathrin Schrempp krea-
tive Ideen zum Ausdruck. Unter dem Thema „Mein Lieblingssong“ wurden über 200 Kunstwerke von Kindern 
unterschiedlicher Schulen eingereicht und ein paar unserer Schülerinnen und Schüler haben dabei beson-
ders überzeugt. 
Feline Birner und Teresa Hymer aus der Klasse 3a haben gemeinsam mit einer kreativen Teamarbeit zu 
dem Lied „Fire“ den ersten Platz gewonnen, während Jonas Fürst, Noah Maier, Samuel Rueß, Mats Rueß 
und Nico Schmucker aus der Klasse 3b mit ihrer tollen Gruppenarbeit zum Lied „T.N.T.“ einen zweiten 
Platz erreichten. Dieser Erfolg macht uns alle sehr stolz und zeigt einmal mehr die künstlerische Begabung 
und den Teamgeist unserer Kinder. Aber auch auf die Werke der anderen Kinder lohnt sich ein Blick. 

Alle eingereichten Kunstwerke, darunter natürlich auch die Werke unserer Schule, sind noch bis 
zum 23.11.2024 in der Sparkasse Ehingen ausgestellt. Wir empfehlen Ihnen sehr, die Ausstellung während 
der regulären Öffnungszeiten der Sparkasse zu besuchen und die beeindruckenden Werke persönlich zu 
bestaunen. Es lohnt sich! 

 
Arbeit zu Song: „T.N.T.“                 Foto der Gewinnerinnen Teresa und Feline  
            vor ihrem Bild zum Song „Fire“ 

 

Mitteilungen des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis 
 

Qualifikation in der Hauswirtschaft: 
Landratsamt bietet Vorbereitungskurs an 

 
Anmeldung noch bis 31. Dezember 2024 möglich 
 
Sie haben Erfahrung in der Hauswirtschaft, aber noch keinen Berufsabschluss? Jetzt können Sie Ihre Kom-
petenzen offiziell anerkennen lassen! 
 
Personen ohne hauswirtschaftlichen Berufsabschluss, die bereits im Bereich Hauswirtschaft tätig sind, oder 
Personen mit langjähriger Erfahrung in der Führung eines privaten Haushalts können unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Abschlussprüfung zum/zur staatlich geprüften Hauswirtschafter/in ablegen. Vorausset-
zung für die Zulassung ist eine mindestens 4,5-jährige Tätigkeit im hauswirtschaftlichen Bereich oder die 
Führung eines eigenen Haushalts mit mindestens einer zu versorgenden Person über denselben Zeitraum. 
 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Landwirtschaft, bietet ab März 2025 einen berufsbegleiten-
den Vorbereitungskurs in Teilzeit an. Der Kurs findet freitags in der Max-Eyth-Landwirtschaftsschule in Ulm 
statt. Während der Schulferien pausiert der Unterricht. Interessierte können sich bis spätestens 31. Dezem-
ber 2024 anmelden.  
 
Weitere Informationen zum Kurs und zur Anmeldung erhalten Sie bei Frau Annalena Denninger (Telefon: 
0731 185 3115; E-Mail: annalena.denninger@alb-donau-kreis.de) 
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Webinar zur Kinderernährung am 3. Dezember 2024: 
„Von Anfang an mit Spaß dabei – Einführung des ersten Breies in der Babynahrung“ 

 
Wie die Einführung von Beikost gut gelingt, dazu informiert eine Referentin der Landesinitiative „BeKi“ (Be-
wusste Kinderernährung), am Dienstag, den 3. Dezember 2024, in einem Webinar von 19:00 bis 20:30 Uhr. 
Die BeKi-Referentinnen unterstützen Eltern und Erziehende bei Fragen zur Ernährungserziehung, Entde-
ckung der Vielfalt und Qualität sowie der Zubereitung von Mahlzeiten für Kleinkinder. 
 
Eine Anmeldung ist über den nachfolgenden Link ausschließlich online möglich:  
https://join.next.edudip.com/de/webinar/202422/1938435 
 
 
 
 
Der Abfallkompass Nr. 6 mit Abfallkalender 2025 wird verteilt  
 
In den kommenden Tagen wird der Abfallkompass Nr. 6 an die Haushalte im Alb-Donau-Kreis verteilt. The-
men der Kundenbroschüre sind unter anderem die Neuerungen im kommenden Jahr. So ist die Abgabe von 
Hartkunststoffen in haushaltsüblichen Mengen in den Entsorgungszentren künftig gebührenfrei möglich. Die 
Straßensammlung von Baum- und Strauchschnitt im Frühjahr und Herbst erfolgt künftig auf Anmeldung und 
gegen Gebühr. 
Den Abfallkompass gibt es auch auf der Homepage der Abfallwirtschaft  
www.aw-adk.de unter „Aktuelles“ zum Herunterladen. 
 
Mit enthalten ist der Abfallkalender für das Jahr 2025. Er enthält für die jeweilige Adresse die Abfuhrtermine 
für Restmüll, Biomüll und den Gelben Sack.  
Zusätzlich gibt es die Termine der Altpapier-Straßensammlungen der Vereine, soweit sie schon feststehen. 
Diese Termine finden sich auch in den Mitteilungsblättern der Gemeinden.  
 
Der Abfallkalender 2025 kann in bewährter Weise ebenfalls digital aufgerufen werden. Auf der Homepage 
unter www.aw-adk.de gelangt man auf das Bürgerportal (Klick auf „Abfallkalender“, blaue Leiste rechts). Hier 
kann man ohne Zugangsdaten den Abfuhrkalender für jede Adresse im Alb-Donau-Kreis aufrufen, herunter-
laden und ausdrucken. 
 
Auch in der Bürger App fürs Smartphone kann man sich die Abfuhrtermine für jede Adresse im Alb-Donau-
Kreis anzeigen lassen, die Erinnerungsfunktion weist auf anstehende Leerungstermine hin. Die Bürger App 
ist unter dem Stichwort Alb-Donau-Kreis in den App Stores zu finden.  
 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis 
 
 

Agentur für Arbeit Ulm informiert: 
 
Veranstaltungshinweise 
 

Modern bewerben 
Wie bewirbt man sich per E-Mail, über Online-Portale oder WhatsApp und worin liegt der Unterschied zu ei-
ner klassischen Bewerbung? Am Dienstag, den 10. Dezember, bietet das Berufsinformationszentrum der 
Agentur für Arbeit Ulm das Online-Seminar „Modern bewerben“ für Schülerinnen und Schüler an. Es wird 
nicht nur besprochen, wie zeitgemäße Bewerbungsunterlagen aussehen sollen, auch gibt es Antworten auf 
die Fragen: Wie schreibt man eine Bewerbung richtig? Und wie sieht eine gute Bewerbung heute aus? Zu-
dem gibt es Hinweise, wo gute Bewerbungsvorlagen zu finden sind und worauf sonst noch geachtet werden 
sollte, auch hinsichtlich KI. Die anderthalbstündige Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr und ist auch für 
ganze Schulklassen geeignet. 
 

Was tun wenns brennt - Berufe 
Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ulm bietet am Donnerstag, den 12. Dezember 
2024, einen Online-Vortrag über Berufe, die im Notfall ihren Einsatz finden. An diesem Tag informieren Aus-
bildungsbeauftragte der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes der Stadt Ulm sowie des Rettungsdiens-
tes Heidenheim - Ulm über die Berufe Feuerwehrmann/-frau sowie Notfall- und Rettungssanitäter/in. Erfah-
rungsberichte inbegriffen.  
Die einstündige Veranstaltung startet um 15:30 Uhr. 
 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 
0731 160-888. Der Link zum Videokonferenzportal wird vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme 
ist kostenfrei und mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.  
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Ausbildungsmarktbilanz 2023/2024 | Bildungszentrum Holzbau Baden-Württemberg 
 

Ausbildung ist ein Gewinn für beide Seiten 
Zum Stichtag 30. September zieht die Agentur für Arbeit Ulm Bilanz zum Ausbildungsmarkt 2023/2024. „Der 
Ausbildungsmarkt ist und bleibt ein Bewerbermarkt“, sagt Dr. Torsten Denkmann, Leiter der Agentur für Ar-
beit Ulm. „Die Schere zwischen Bewerbern und Ausbildungsstellen ist seit mehr als 10 Jahren geöffnet, aller-
dings wird die Spreizung zunehmend größer.“ Entsprechend chancenreich war die Situation für Ausbildungs-
suchende. Rein mathematisch kamen auf hundert gemeldete Ausbildungsstellen 63 Bewerberinnen und Be-
werber. Für Ausbildungsbetriebe hingegen spitzt sich die Situation weiter zu. Annähernd jede fünfte Ausbil-
dungsstellen konnte nicht besetzt werden. „Angebot und Nachfrage liegen weit auseinander. Was für Ausbil-
dungssuchende beste Karrierechancen bedeutet, für Ausbildungsbetriebe teils ein beschwerliches Ringen 
um potentielle Fachkräfte“, bilanziert der Agenturleiter und wird dabei konkret: „Jede besetzte Ausbildungs-
stelle birgt zwei Chancen: Bewerber gewinnen eine Basis für die weitere berufliche Entwicklung und die Be-
triebe gewinnen die Fachkräfte von morgen. Kurzum: Ausbildung ist immer ein Gewinn für beide Seiten.“ 
Und allen, die bei der Berufswahl nichts dem Zufall überlassen wollen, empfiehlt der Agenturleiter die Berufs-
beratung.  
Um jungen Menschen bei der Berufswahl zur Seite zu stehen, ist die Agentur für Arbeit mit der Berufsbera-
tung an allen regionalen Schulen vor Ort. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit ist neutral und setzt bei 
der Beratung den jungen Menschen in den Mittelpunkt. Ziel ist es, die individuellen Möglichkeiten der Ju-
gendlichen auszuloten und dabei vorhandene Berufswünsche zu berücksichtigen. Die Berufswahl selbst liegt 
beim Jugendlichen. Doch auch mit einem festen Berufswunsch macht eine Beratung Sinn. Es wird geklärt, 
wie man zum Wunschberuf kommt, was gefordert wird, wer ausbildet und was Ausbildungsbetriebe erwar-
ten. Gemeinsam werden auch Alternativen zum Wunschberuf entwickelt. Immerhin werden in der Region 
Ulm bis zu 180 verschiedene Berufe ausgebildet und 40 Prozent der Bewerber fokussieren sich auf etwa 10 
Berufsbilder. „Es ist immer ratsam mehr als ein Eisen im Feuer zu haben, egal wie die Lage am Ausbil-
dungsmarkt ist“, unterstreicht der Agenturleiter. 
Der Ausbildungsmarkt in Zahlen 
Von Oktober 2022 bis September 2023 wurden der Agentur für Arbeit Ulm insgesamt 4 286 Ausbildungsstel-
len gemeldet, 428 oder 11,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf der anderen Seite nahmen 2 638 
Bewerberinnen und Bewerber die Unterstützung der Berufsberatung der Arbeitsagentur bei der Ausbildungs-
platzsuche in Anspruch, 313 oder 13,5 Prozent mehr als im Vorjahr. In Relation kamen in etwa 1,6 Ausbil-
dungsstellen auf jeden Bewerber.  
927 Ausbildungsstellen blieben unbesetzt, 289 oder 45,3 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Lage am Ausbil-
dungsmarkt ist für viele Ausbildungsbetriebe herausfordernd. Umso wichtiger ist es, allen Bewerbern eine 
Chance zu ermöglichen, auch wenn sie auf den ersten Blick als weniger geeignet erscheinen“, sagt Denk-
mann. Um Ausbildungsverhältnisse zu stabilisieren können nicht nur Auszubildende unterstützt werden, son-
dern auch Ausbildungsbetriebe. Beispielsweise mit der Assistierten Ausbildung, wodurch eine professionelle 
Begleitung des gesamten Ausbildungsprozesses ermöglicht werden kann.  
 

64 Bewerber waren zum Stichtag noch unversorgt, 19 oder 42,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch wenn 
die Aussichten auf den Wunschberuf im Wunschunternehmen größer seien als je zuvor, bleibe es weiterhin 
wichtig, Berufsalternativen zu entwickeln. Dafür empfiehlt der Agenturleiter jungen Menschen hinsichtlich ih-
rer Berufswahl frühzeitig mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit zu sprechen. Weiter gehe es auch 
darum, die Erreichbarkeit des Ausbildungsbetriebes sowie die individuelle Eignung und Neigung mit zu be-
rücksichtigen. „Je wirklichkeitsnaher die Selbsteinschätzung, desto sicherer der Ausbildungserfolg“,  
Die Hitparade der beliebtesten Ausbildungsberufe  
Abgesehen von der Reihenfolge ändern sich die Berufswünsche junger Menschen seit Jahren kaum. Wie im 
Vorjahr wollen männliche Ausbildungssuchende vor allem Kfz-Mechatroniker oder Industriemechaniker wer-
den. Wo im vergangenen Jahr noch der Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik stand, ist nun der 
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung auf Rang 3 der Wunschberufe vorgerückt.  
 

Bei den jungen Frauen stand wie im Vorjahr der Beruf Medizinische Fachangestellte auf Platz 1 der Hitpa-
rade. Die Berufe Kauffrau für Büromanagement und Industriekauffrau haben die Plätze getauscht. Die In-
dustriekauffrau steht 2024 auf Listenplatz 2. 
 

Von den 927 unbesetzten Ausbildungsstellen fielen die meisten auf den Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhan-
del, gefolgt von den Berufen Verkäufer/in und Fachkraft Lagerlogistik. An Platz 2 änderte sich nichts, der Be-
ruf Medizinische/r Fachangestellte/r lag im Vorjahr auf Rang 3, nun auf Rang 4. 
Bildungszentrum Holzbau Baden-Württemberg 
Die Aufgaben des Bildungszentrums Holzbau liegen in der Beratung der Innungsbetriebe, in der Lobby- und 
Verbandsarbeit sowie in der Bildung. Laut Handwerksordnung übernimmt das Bildungszentrum unter ande-
rem die gesetzlichen Aufgaben der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. Zum Stichtag am 30.Septem-
ber gab es in Baden-Württemberg 1 718 Zimmererauszubildende, das waren 2,9 Prozent mehr als vor einem 
Jahr. Am Bildungszentrum in Biberach wurden zum 1. Dezember 2023 612 Auszubildende für das zweite 
und 607 für das dritte Lehrjahr gezählt. „Während im gesamten Baugewerbe im Land eher ein Rückgang an 
Auszubildenden zu verzeichnen ist, entwickelt sich die Zahl der Zimmererauszubildenden positiv“, berichtet 
Ernst Stephan, Fachbereichsleiter Fort- und Weiterbildung am Bildungszentrum Holzbau. „Aktuell liegen die 
Zahlen im Haus bei 725 Auszubildenden für das zweite Lehrjahr und 580 für das dritte.“ Besonders in Süd-
deutschland sei der Ausbildungsberuf des Zimmerers gefragt.  



11 
 

Kolping-Bildungszentrum Riedlingen  
 

Kolping-Bildungszentrum Riedlingen - Einladung zum Infotag am  
30. November 2024 von 10:00 bis 12:00 Uhr für Eltern und Schüler:innen  
Persönliche Beratung oder per Mail: Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 Riedlingen, 
Tel. 07371/935011, gabriele.roth@kbw-gruppe.de 
 

Mitteilungen des VdK-Ortsverbandes 

 

„Wichtiges Signal für Inklusion“: Bund und Länder setzen Impulse 
Mehr Inklusion der Menschen mit Behinderung: Diesen Beschluss fassten die Beauftragten des Bundes und 
der Länder für Menschen mit Behinderungen (KBB) am 24. Oktober auf der Jahreskonferenz der Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder (MPK). Mitglieder der KBB und Vertreter der Fachverbände für 
Menschen mit Behinderungen tauschten sich auf der Konferenz mit den Spitzenvertretern der Länder zu in-
klusionspolitischen Themen aus. Auf der Tagesordnung stand dabei insbesondere die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention in den Bereichen Bildung, Arbeit, Fachkräfte, Wohnen und Gesundheit.  
 

Dringende Handlungsbedarfe formulierte die KBB in ihrer „Leipziger Erklärung“. Die MPK griff diese mit einem 
eigenen Beschluss auf und fordert unter anderem einen uneingeschränkten Zugang der Menschen mit Behin-
derungen zu den Leistungen der Pflegeversicherung. „Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder haben einen zentralen Beschluss gefasst. Er macht deutlich, dass es nicht nur unser gemeinsames 
Interesse ist, die selbstbestimmte, gleichberechtigte und wirksame Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
voranzutreiben. Es ist essenziell, damit alle Menschen gerechte Lebensbedingungen vorfinden. Dafür müssen 
die Voraussetzungen geschaffen werden. Der Beschluss ist in jeder Hinsicht ein wichtiges Signal“, erklärte 
Simone Fischer, Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. 
 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Bücherflohmarkt 
Wir dürfen Sie herzlich zu unserem Bücherflohmarkt vom Dienstag, 03. Dezember bis Freitag, 20. Dezem-
ber einladen. Während der Öffnungszeiten haben Sie die Möglichkeit an unserem Bücherflohmarkt-Tisch im 
Eingangsbereich des Rathauses günstig Bücher, u. a. Weihnachtsbücher, zu erwerben. 
Im Dezember ist die Bücherei am Samstag, 07. Dezember, von 9 – 11 Uhr geöffnet. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Öffnungszeiten der Bücherei  
Dienstag  15.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag  18.00 – 19.00 Uhr 
Freitag  15.00 – 17.00 Uhr 
Jeden 1. Samstag im Monat während der Schulzeit: 09.00 – 11.00 Uhr 
 

Tel.: Bücherei                    07357 / 9214 - 14 
Rathaus                            9214 – 0 
Fax                               9214  - 19 
E-Mail Bücherei:   buecherei@oberstadion.de 
Online-Katalog der Gemeindebücherei Oberstadion:  Oberstadion.buchabfrage.de 
 

Veranstaltungen, Anzeigen und Vereinsnachrichten 
 
 

 
 

Gemeindebücherei Oberstadion 
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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Museumsgesellschaft Ehingen, 
 
Hadmute Bechler liest am 2. Advents-Sonntag, den 8. Dezember 2024, um 14:30 Uhr,  
im Museum weihnachtliche Gedichte und Geschichten. Begleitet wird die Lesung von  
weihnachtlicher Musik. 
 
Die Mitglieder der Museumsgesellschaft Ehingen sowie alle Interessierte sind herzlich eingeladen! 
Bitte eine Tasse für Glühwein oder alkoholfreien Punsch mitbringen! 
 
Museumsgesellschaft Ehingen e.V. 
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3. Rupertshofer Weihnachtsmarkt 
Samstag, 3o.11.2o24   |   16:00 Uhr 

Der Weihnachtsmarkt findet hinter dem Bürgerhaus, in der Ortsmitte in Rupertshofen statt. 
 
Wir laden Sie herzlich, zum 3. Rupertshofer Weihnachtsmarkt ein. 
Genießen Sie ein paar gemütliche Stunden an einer wärmenden Feuertonne mit einer großen Auswahl an 
kalten und warmen Getränken und natürlich verschiedenen kulinarischen Leckereien. 
Gegen 17:00 wird der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht alle Kinder besuchen und Ihnen auch eine Klei-
nigkeit schenken. 
Es werden auch mehrere Verkaufsstände vorhanden sein, hier können Sie schauen, stöbern und das eine 
oder andere Weihnachtsgeschenk bzw. eine großartige Dekoration für Weihnachten besorgen. 
Wir freuen uns, Sie in gemütlicher Atmosphäre begrüßen zu dürfen. 
 
Die Veranstalter 
Benzger e.V. 
FFW Rupertshofen 
Ministranten 
 

 
 

 

Einladung zum 15. Lonseer Weihnachtsmarkt am 30.11. und 01.12.2024 
 
Samstag, 30.11. von 16.00 – 22.00 Uhr und Sonntag, 01.12.2024 von 14.00 – 19.00 Uhr,  
Untere Mühle bei der Mühlbachhalle  
Am ersten Adventswochenende findet im idyllischen Innenhof der Unteren Mühle der 15. Lonseer Weih-
nachtsmarkt statt. Neben einem großen kulinarischen Angebot wie z.B. Gulasch, Pulled Pork, Feuerwürste, 
Falafel, Calamari, Gyros und Schokofrüchte gibt es natürlich auch Glühwein, heißer Aperol, Punsch und 
viele andere Leckereien. Zudem sorgen zahlreiche Auftritte sowie der Besuch des Nikolauses am Sonntag 
für eine besondere Stimmung. Das historische Areal an der Mühlbachhalle mit seinen vielen Scheunen ist 
auch ein idealer Ausstellungsort für unsere regionalen Künstler. Insgesamt 15 Künstlerinnen und Künstler 
werden ihre Kunstwerke und Produkte in dem festlich geschmückten Gemäuer anbieten. Sind Sie neugierig 
geworden? Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  
Gemeindeverwaltung Lonsee 
 

 
 

Winterzauber 2024 
Liebe Freunde und Unterstützer des SVU, 
das Jahr neigt sich dem Ende zu, und die besinnliche Zeit rückt näher. Wir laden Sie herzlich ein, am  
29. November ab 16:00 Uhr den traditionellen Winterzauber der aktiven Fußballmannschaft des SVU am 
Sportheim in Unterstadion zu erleben. 
Bei gemütlicher Stimmung ist für Unterhaltung und Verpflegung ausreichend gesorgt. Mit einem tollen Pro-
gramm, welches aus einem Auftritt des Grundschulchors, der Gitarren-AG sowie aus einem Ständchen des 
Musikvereins besteht, ist auch für das musikalische Wohl bestens gesorgt. Für die, die zudem noch am „kuli-
narischen“ Wohl interessiert sind, sind Essens- und Getränkestände von der aktiven Mannschaft, als auch 
von der Jugend aufgebaut. Wer sich noch rechtzeitig mit weihnachtlichen Dingen wie Schmuck oder Dekora-
tionen eindecken will, ist bei unseren Verkaufsständen völlig richtig. Auch für die „kleinen“ Besucher gibt es 
einen Höhepunkt: Der Nikolaus wird vor Ort sein und den Kindern mit kleinen Überraschungen ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern. 
Ein besonderes Highlight ist zudem unser Weihnachtsbaumverkauf:  
Wählen Sie Ihren perfekten Baum aus, den wir auf Wunsch direkt bis zu Ihnen  
nach Hause liefern. 
Verbringen Sie mit uns ein paar unvergessliche Stunden voller Besinnlichkeit,  
Freude und Gemeinschaft. Wir freuen uns darauf, Sie am 29. November ab 16:00 Uhr  
am Sportheim in Unterstadion begrüßen zu dürfen. 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen 
Aktive SVU Abt. Fußball 
 
 

Jugendfußball 
 
Altkleider/Schuhsammlung 
Entfällt am 6. Dezember 2024 

Weihnachtsmarkt Rupertshofen  

Weihnachtsmarkt Lonsee 

SV Unterstadion – Abt. Fußball -  
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An alle Haushalte und Bürger der Winkelgemeinden! 
Bisher waren Sie es gewohnt, dass ihre Altkleider und Schuhe, von der Fußballjugend des SV Unterstadion 
regelmäßig vor ihrer Tür abgeholt wurde! Mit Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass dieser Service in 
Zukunft wahrscheinlich nicht mehr gewährleistet werden kann. Leider ist der Markt für gebrauchte Kleider 
und Schuhe total eingebrochen, auch die Wirtschaftskrise und die gestiegen Energiepreise bereiten den 
Großhändlern in Deutschland massive Probleme. Die Preise, bzw. Einnahmen, die die Vereine dadurch ge-
neriert haben sind auf ein Rekordtief gesunken. Auch bei unserem Abnehmer, der Firma Gläser in Ulm, wirkt 
sich das alles negativ aus! Deren Lager ist seit mehreren Wochen randvoll und es herrscht ein absolutes 
Aufnahmestop für Altkleider und Schuhe für alle privaten Sammler (Sportvereine, Schulen, etc.) und gewerb-
liche Firmen. Aus diesem Grund kann der SV Unterstadion vorerst keine Altkleidersammlungen mehr durch-
führen. 
Aus diesen oben beschriebenen Gründen müssen wir die nächste Sammlung am Freitag, 06.12.24 absagen! 
!!!!!! Altkleider/Schuhsammlung am Freitag, 06.12.24 entfällt !!!!! 
 
Ob die Sammlungen im Kalenderjahr 2025 wieder durchgeführt werden können, bleibt abzuwarten! Hierzu 
werden zeitnah Informationen erfolgen! 
 

Abteilung Tischtennis 
 
Nachbericht Vereinsmeisterschaften 2024 
Am 08.11.2024 fanden unsere jährlichen Vereinsmeisterschaften statt. 
Nach spannenden Spielen konnten sich folgende Spieler durchsetzen: 
 
Jugend 
1. Platz: Moritz Maier 
2. Platz: Lukas Roth 
3. Platz: Lukas Schmidtke 
 
Herren Einzel 
1. Platz: Thomas Schanze 
2. Platz: Steffen Schneider 
 
Herren Doppel 
1. Platz: Rudolf Adler & Horst Ried 
2. Platz: Hubert Fischbach & Steffen Schneider 
 
Ergebnisse vom letzten Spieltag: 
SV Unterstadion (Jugend) - VfL Munderkingen   10:0 (Wertung aufgrund falscher Einzelaufstellung) 
SV Unterstadion II - RSV Ermingen                      9:6 
SV Unterstadion - TSV Herrlingen III                    3:9 
 
Nächster Spieltag: 
Donnerstag, 28.11.2024 / 19:00 Uhr 
SV Unterstadion II - SC Berg III 
Samstag, 30.11.2024 / 10:00 Uhr 
TSV Berghülen II - SV Unterstadion (Jugend) 
 

Kirchliche Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinde Rottenacker 

 

 
Freitag, 29. November 2024 
19:30 Uhr Konzert mit „Beppe Gambetta“ 
 
Sonntag, 01. Dezember 2024 
Wochenspruch für die Woche nach dem 1.Advent:  
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ Sacharja 9, 9a 
09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Reusch) 
 

Kinderkirche mit Probe fürs Krippenspiel 
 
14:00 Uhr Seniorenmittag im Gemeindehaus 
15:00 Uhr Lebendiger Adventskalender, Skiclub und Fischer am Waldhäusle 
 
Montag, 02. Dezember 2024 
15:30 Uhr Bücherei geöffnet bis 17:30 Uhr, Eingang Haldengässle 
18:00 Uhr Lebendiger Adventskalender, kath. Kirche 
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Dienstag, 03. Dezember 2024 
18:00 Uhr Lebendiger Adventskalender, evang. Kindergarten 
 
Mittwoch, 04. Dezember 2024 
09:15 Uhr  Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus 
14:45 Uhr Konfirmandenunterricht 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Jugendhaus 
19:30 Uhr Konzert: Cantemus - Frauenstimmen, ev. Kirche 
 
Donnerstag, 05. Dezember 2024 
13:00 Uhr  Oifach essa 
15:30 Uhr  Kinderprojektchor für Heiligabend 
18:30 Uhr  All4One – Weihnachtszauber entsteht, evang. Gemein-

dehaus Rottenacker 
18:35 Uhr Lebendiger Adventskalender, Feuerwehr 
20:15 Uhr  Vorbereitung Kinderkirche 
 
Freitag, 06. Dezember 2024 
18:00 Uhr Lebendiger Adventskalender, Landfrauen in St. Sebas-
tian 
 
Samstag, 07. Dezember 2024 
  Weihnachtsmarkt 
Gottesdienst im Käppele in Mundeldingen entfällt 
 

Seniorenmittag am 1.Advent  

Die evangelische Jugend Rottenacker richtet auch in diesem Jahr wieder den Nachmittag für 
Seniorinnen und Senioren aus und lädt Sie alle dazu recht herzlich ein.  
Am Sonntag, 01.12.2024 um 14:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Rottenacker erwar-
tet Sie ein buntes Programm bei Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken.  
Wir freuen uns auf Sie! 

Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, melden Sie sich bitte im Pfarramt. 
 

 

Lebendiger Adventskalender 2024 

Am 01.12.2024 starten wir mit unserem lebendigen Adventskalender in Rottenacker. 
Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember machen wir uns auf den Weg, in und vor unterschiedliche Häuser, um 
dort innezuhalten, Erzählungen zu hören, uns auf Weihnachten vorzubereiten, Lieder zu singen – gemein-
sam Zeit miteinander zu verbringen. 
Dazu laden wir Sie herzlich ein!  
Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Anfangszeiten. 
 

 

Projektchöre zu Weihnachten 

- Kinderchor - 

Bald ist es wieder Advent – Weihnachten kommt. Wir wollen gerne am Heiligen Abend unser Krippenspiel 
mit Liedern begleiten und freuen uns, wenn Du mit uns mitsingst. Wir treffen uns das erste Mal am Donners-
tag, 28. November, um 15.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus (nach dem „Oifach essa“). Wir singen 
etwa 30 Minuten zusammen. 

Elisabeth und Team 

- Weihnachtschor - 

An Heiligabend um 21 Uhr wird ein Projektchor den Gottesdienst mitgestalten. 

Nächste Proben: 15. Dezember und 18. Dezember jeweils um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Rot-
tenacker. Herzliche Einladung an alle Singbegeisterte. 

 

Krippenspiele an Heiligabend 

- Familiengottesdienst - 

An Heiligabend im Familiengottesdienst um 16.30 Uhr gibt es wieder ein Krippenspiel mit Engelschor. 
Probe: Sonntags im Kindergottesdienst 
Chorprobe: Donnerstags 15.30 Uhr im Gemeindehaus. 
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Hast Du Lust mitzumachen? Dann komm am 1. Dezember um 9.30 Uhr zur ersten Probe im Kindergottes-
dienst im evangelsichen Gemeindehaus in Rottenacker. Wir freuen uns auf Dich. 
Bei Fragen meldet dich gerne bei Anke Breymaier 0176/31293336 
Dein Kinderkirchteam 

- Kleinkindergottesdienst – 

Bereits um 15:00 Uhr gibt es ein Krippenspiel in der evangelischen St. Wolfgangskirche für und mit den Al-
lerkleinsten der Gemeinde.  
Nähere Infos erhaltet ihr von Angelika Reusch: Pfarramt.Rottenacker@elkw.de 
 

Konzerte 

Am 29. November kommt Beppe Gambetta, ein famoser Gitarrist, Singer und Songwriter aus Genua um 
19.30 Uhr in die evangelische Kirche. 
Am 4. Dezember wird uns dann der Chor Cantemus – Frauenstimmen um 19.30 Uhr in der evangelischen 
Kirche mit seinen Klängen bereichern. 
Am 15. Dezember erklingen um 14 Uhr Bläsertöne der Jugendkapelle Kirchbierlingen - Rottenacker un-
ter der musikalischen Leitung von Athina Mouratidis aus der evangelischen Kirche. 
Lassen Sie sich von den ganz unterschiedlichen, musikalischen Künstler(gruppen) bezaubern und in andere 
Welten entführen. 
Herzliche Einladung. 
 

 

Büchertisch 

Ab dem 1. Advent gibt es bis zum 3. Advent im Gemeindehaus einen Büchertisch. Wir haben dieses Jahr 
einen Schwerpunkt auf Kinderbibeln gelegt. Aber selbstverständlich gibt es auch andere schöne Bücher, die 
zum Beispiel unterm Weihnachtsbaum landen können. Kommen Sie vorbei! Stöbern Sie! Lassen Sie sich 
inspirieren.  
Bei Fragen melden Sie sich bitte bei Anke Breymaier: gemeindebuecherei.rottenacker@web.de 

 
Unsere Kontaktdaten: 

Ev. Pfarramt  
Kirchstrasse 33 
89616 Rottenacker 
Tel.: 07393/2298 
Mail: Pfarramt.Rottenacker@elkw.de 
 

Kirchliche Mitteilungen für die Zeit vom  30. Nov.  – 08. Dez. 2024 
Katholische Kirche: Oberstadion - Hundersingen - Grundsheim - Unterstadion 
 

Hinweise und Mitteilungen  

Öffnungszeiten Pfarrbüro Oberstadion 
Dienstag, Mittwoch, Freitag     9.00 – 11.00 Uhr 
Donnerstag    15.00 – 18.00 Uhr 

Homepage: 
Kirchengemeinde Munderkingen:   www.pfarrgemeinde-munderkingen.de 
Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:  www.se-donau-winkel.de 
 
Pfarramt Oberstadion:   07357-555  Fax-Nr. 07357-921080, 
     E-Mail: stmartinus.oberstadion@drs.de     
Pfarramt Munderkingen:   07393-2282 Fax: 07393-953982,  
     E-Mail: stdionysius.munderkingen@drs.de  
 

Pfarrer Dr. Thomas Pitour   07393-2282 oder 07393-953977 
Pfarrer Dr. Venatius Oforka   07357-555 oder 0152- 11727431 
                    E-Mail: frforka@yahoo.com 
Pfarrer Michael Klug    07357/555 oder klug.priester@gmx.net 
Gemeindereferentin Sr. Luise Ziegler  07393-959902 

                        luise.ziegler@drs.de 
Pastoralreferentin Sr. Francesca Trautner 07393-959903 
      sr.francesca.trautner@gmx.de 
Seniorenbeauftragter Roland Gaschler  07391/758315 
      Roland.Gaschler@drs.de 
Gesamtkirchenpflege Jörg Schelhase  07393/959904 oder  
       GKG.Donau-Winkel@drs.de 
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Bußgottesdienste und Beichtgelegenheiten im Advent 
Herzliche Einladung zum Empfang des Sakraments der Buße zum Besuch der Bußgottesdienste im Advent: 
Sonntag, 1. Dezember 18.30 Uhr in Oberstadion 
Sonntag, 15. Dezember 18.30 Uhr in Munderkingen 
 
Beichtgelegenheiten: 
Samstag 30. November ab 18.00Uhr Oberstadion 
Samstag 7. Dezember ab 17.30Uhr Munderkingen und ab 18.00Uhr in Grundsheim 
Samstag 14. Dezember ab 17.30Uhr Munderkingen und ab 18.00Uhr in Hundersingen 
Samstag 21. Dezember ab 17.30Uhr Munderkingen und ab 18.00Uhr in Unterstadion 
 
Rorate feiern wir an folgenden Terminen in den Winkelgemeinden: 
Mittwoch 4. Dezember 7.00Uhr Schüler Wort-Gottes-Feier Oberstadion 
Samstag 7. Dezember 7.00Uhr  Hundersingen  

Mittwoch 11. Dezember 7.00Uhr Schülermesse Oberstadion 
Samstag 14. Dezember 7.00Uhr Unterstadion 
Mittwoch 18. Dezember 7.00Uhr Schüler Wort Gottes Feier Oberstadion 
Samstag 21. Dezember 7.00Uhr Grundsheim 
Im Anschluss sind Sie in den jeweiligen Gemeinden, herzlich zum Frühstück eingeladen! 

 
Adventskonzert in der St. Martinus Kirche in Oberstadion 

Am 2. Adventssonntag 8. Dezember um 17.00Uhr findet in der  
St. Martinus Kirche in Oberstadion ein Adventskonzert von  
Graf Franz-Georg von Schönborn statt. 
Der St. Martins-Knabenchor aus Biberach wird dieses Konzert gestalten.  
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten! 
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Adventskonzert der St.-Martins-Chorknaben in Oberstadion 
 
In der Pfarrkirche St. Martinus in Oberstadion findet am zweiten Adventsonntag, 08. Dezember um 17 Uhr 
ein Adventskonzert statt. Zu Gast sind die St.-Martins-Chorknaben Biberach unter der Leitung von Johannes 
Striegel. 
In diesem Konzert werden neben bekannten Adventsliedern wie u.a.: „Macht hoch die Tür“, „Wachet auf, ruft 
uns die Stimme“ und „Es kommt ein Schiff geladen“ auch marianische Kompositionen wie „Ave Maria“ und 
„Salve Regina“ erklingen. Die beiden Stücke „This is the day“ und „The lord bless you and keep you“ stam-
men von John Rutter, welcher sich als moderner Komponist bei vielen Chören und Zuhörern einen Namen 
gemacht hat. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten. 
 
 

Erstkommunion 2025 
Die Erstkommunionkinder aus Oberstadion, Moosbeuren, Mundeldingen, Mühlhausen und Hun-
dersingen stellen sich am Sonntag 8. Dezember um 9.00Uhr in der Kirche in Oberstadion vor.  
Die Kinder aus Unterstadion, Rettighofen und Grundsheim stellen sich ebenfalls am Sonntag 8. 
Dezember aber um 10.30Uhr in Unterstadion vor.  
Herzliche Einladung zum Gottesdienst. 

Euer Erstkommunion Team 
 
 

Empfang der Hl. Kommunion vor Weihnachten 
wenn Sie aufgrund Ihres Alters oder einer Krankheit keine Möglichkeit                           haben 
an der Feier der Heiligen Messe in der Kirche teilzunehmen, 
aber gerne die Hl. Kommunion empfangen möchten, melden Sie sich            bitte im Pfarrbüro 
(Tel. 07357-555). 
 

Am Dienstag, 17. Dezember ab 10.00 Uhr nach Oberstadion, Mundeldingen, Mühlhausen und Moos-
beuren  
und am Mittwoch, 18. Dezember ab 10.00 Uhr nach Hundersingen, Grundsheim und Unterstadion 
 
 
Erste-Hilfe-Kurs für Senioren 
Gemeindehaus St. Michael, Kirchhof 3, 89597 Munderkingen am 13.12.2024, 16:00 -19:00 Uhr 
Alle Plätze belegt! Weitere Anmeldung kommen auf die Warteliste! 
Falls Sie angemeldet sind, Ihnen aber etwas dazwischenkommen sollte, bitte unbedingt abmelden, 
damit jemand von der Warteliste teilnehmen kann.  
Ihr Diakon Roland Gaschler, Tel.: 07391-758315 
 
 

 
Herzliche Einladung zum ökumenischen Taizégebet am   
 
 

Sonntag, 1. Dezember um 19.00 Uhr in der  
Christuskirche Munderkingen 
 
Zur Ruhe kommen bei meditativer Musik und Texten, eine Zeit der Stille im Advent und Ge-

meinschaft im Gebet um Frieden. Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit am Abend, um die wohltuende Atmo-
sphäre von Klang und Wort aufzunehmen und einen Ruhepunkt in dieser besonderen Zeit zu finden.  
Seelsorgeeinheit Donau-Winkel, Evangelische Kirchengemeinden Rottenacker und Munderkingen  
 
 
 
Jahresprogramm 2024 der Dekanatsgeschäftsstelle 
Regelmäßig finden Sie Informationen zu aktuellen Aktionen des Dekanats Ehingen/Ulm an unserer 
Pinnwand vor den Kirchen der Seelsorgeeinheit Donau/Winkel. 

Gottesdienste i.d. Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel 

 
Samstag 30. November - Segnung der Adventskränze - 
18.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
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Sonntag 1. Dezember - Segnung der Adventskränze - 
9.00Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
9.00Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
9.00Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Rottenacker 
10.30Uhr Eucharistiefeier Hundersingen 
10.30Uhr Eucharistiefeier Unterwachingen 
10.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
18.30Uhr Bußfeier Oberstadion 
 
Montag 2. Dezember 
17.00Uhr Rosenkranz Unterstadion 
18.30Uhr Rosenkranz auf dem Pfarrhof Oberstadion 
 
Dienstag 3. Dezember 
10.00Uhr Eucharistiefeier St. Anna Munderkingen 
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
 
Mittwoch 4. Dezember 
7.00Uhr Schüler Wort-Gottes-Feier Rorate Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Moosbeuren 
18.30Uhr Rorate Emerkingen 
 
Donnerstag 5. Dezember 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
 
Freitag 6. Dezember 
6.00Uhr Rorate Munderkingen 
18.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
 
Samstag 7. Dezember 
7.00Uhr Rorate Hundersingen 
7.00Uhr Rorate Hausen a. B.  
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
 
Sonntag 8. Dezember 
9.00Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
 (Vorstellung der Erstkommunionkinder) 
9.00Uhr Eucharistiefeier Rottenacker 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Emerkingen 
10.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
  (Vorstellung der Erstkommunionkinder) 
10.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
18.00Uhr Konzert der Gräflichen Familie von Schönborn Oberstadion 
 
 

G o t t e s d i e n s t e  
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Oberstadion 
 
Vorabend 1. Adventssonntag 
Samstag 30. November Hl. Andreas, Apostel 
18.30Uhr Eucharistiefeier - Segnung der Adventskränze – 
 Mitgestaltet von der Musikgruppe 
 (Es werden Lieder aus dem Gotteslob gesungen) 
 
1.Adventssonntag 
Sonntag 1. Dezember 
18.30Uhr Bußfeier 
 
Mittwoch 4. Dezember 
7.00Uhr Schüler Wort-Gottes-Feier – Rorate 
 Anschließend Frühstück im Martinusheim 
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Freitag 6. Dezember 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 

Ged. f. S. E. Graf Alexander Friedrich von Schönborn 
Ged. f. Rudolph von Bomhard 
Ged. f. Fürstliche Familie derer zu Oettinger-Wallerstein 

 Ged. f. Rosina, Josef u. Irmgard Epp 
 Gest. Jahrtag f. Helene u. Heinz Müller 
 Gest. Jahrtag f. Theresia Epp 
 
2.Adventssonntag 
Sonntag 8. Dezember 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
 Vorstellung der Erstkommunionkinder 
18.00Uhr Konzert der Gräflichen Familie von Schönborn 
 Mitgestaltet vom ST. Martins-Knabenchor Biberach 
 
 

Filialkirche St. Wendelin, Moosbeuren 
 
Mittwoch 4. Dezember 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 Minis: Emma Mu., Marie Mu. 
 

Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Hundersingen 
 
1.Adventssonntag 
Sonntag 1. Dezember 
10.30Uhr Eucharistiefeier - Segnung der Adventskränze – 
 
Samstag 7. Dezember 
7.00Uhr Rorate 
 Anschließend Frühstück im Pfarrhaus  
 
 

Pfarrgemeinde St. Maria u. Selige Ulrika, Unterstadion 

1.Adventssonntag 
Sonntag 1. Dezember 
9.00Uhr Eucharistiefeier - Segnung der Adventskränze - 
 
Donnerstag 5. Dezember 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 
2.Adventssonntag 
Sonntag 8. Dezember 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
 Vorstellung der Erstkommunionkinder 
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Grundsheim 
 
1.Adventssonntag 
Sonntag 1. Dezember 
9.00Uhr Eucharistiefeier - Segnung der Adventskränze – 
 Mini: Tabea, Lorena 
 
Dienstag 3. Dezember 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 Mini: Sarah, Semina 
 
Vorabend 2.Adventssonntag 
Samstag 7. Dezember 
18.30Uhr Eucharistiefeier 


